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(3) Der Beschluß auf Entziehung des Vertrauens ist nur 
wirksam, wenn ihm mindestens die Hälfte der gesetzlichen 
Mitgliederzahl der Abgeordneten zustimmt.

(4) Der Antrag auf Herbeiführung eines solchen Be
schlusses muß von mindestens einem Viertel der Mitglie
der der Volkskammer unterzeichnet sein. Über den Antrag 
darf frühestens am zweiten Tage nach seiner Verhandlung 
abgestimmt werden. Der Antrag muß innerhalb einer Wo
che nach seiner Einbringung erledigt werden.

(5) Tritt die neue Regierung ihr Amt nicht innerhalb 
von 21 Tagen nach der Annahme des Mißtrauensantrages 
an, so wird der Mißtrauensantrag unwirksam.

(6) Wird der neuen Regierung das Mißtrauen ausge
sprochen, so gilt die Volkskammer als aufgelöst.

(7) Bis zum Amtsantritt einer neuen Regierung werden 
die Geschäfte von der bisherigen Regierung weitergeführt.

Artikel 96
(1) Ein Regierungsmitglied, dem durch Beschluß der 

Volkskammer das Vertrauen entzogen wird, muß zurück
treten. Die Geschäfte sind bis zum Amtsantritt des Nach
folgers fortzuführen, sofern nicht die Volkskammer etwas 
anderes beschließt.

(2) Die Bestimmungen des Artikels 95 Abs. 3 finden ent
sprechende Anwendung.

(3) Jedes Regierungsmitglied kann jederzeit den Rück
tritt erklären. Sein Geschäftsbereich wird bis zur Bestel
lung des Nachfolgers von seinem Stellvertreter wahrge
nommen, es sei denn, daß die Volkskammer etwas ande
res beschließt.


